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                                             - bitte wenden - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antragseingang:                

 
Stadt Bamberg  

Ordnungsamt 

Heilpraktikerwesen 

Luitpoldstraße 51 

96052 Bamberg 

 
 

 
Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung 

 
 der Heilkunde ohne Bestallung (allgemeine Heilpraktikererlaubnis) 

 der Heilkunde ohne Bestallung beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie 

 der Heilkunde ohne Bestallung beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie für  

  Diplom Psychologen bzw. M.Sc. (Psychologie) 

 der Heilkunde ohne Bestallung beschränkt auf das Gebiet der Physiotherapie 

 der Heilkunde ohne Bestallung beschränkt auf das Gebiet der Logopädie 

 der Heilkunde ohne Bestallung beschränkt auf das Gebiet der Podologie 

 
Familienname, Geburtsname (bei Abweichung) 

      

Vorname/n (Rufname bitte in Großbuchstaben) 

      

Geburtsdatum 

      

Geburtsort 

      

Geburtsland 

      

Staatsangehörigkeit  

      

Straße, Hausnummer 

      

PLZ Ort 

      

Telefon 

      

Telefax 

      

Mobil 

      

E-Mail 

      

 
 Ich habe bisher bei keiner anderen Behörde eine Heilpraktiker-Erlaubnis beantragt. 

 Ich habe bereits eine Heilpraktiker-Erlaubnis beantragt, und zwar bei 

Behörde, Anschrift 

      

 Gegen mich ist kein gerichtliches Strafverfahren und kein staatsanwaltschaftliches 

Ermittlungsverfahren anhängig. 

 Ein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren 

läuft gegen mich bei 

Behörde, Anschrift 

      

 Bei bestandener Prüfung bitte ich um Ausstellung einer gesonderten Schmuckurkunde 

(zusätzliche Gebühr in Höhe von 30,00 €). 

 



- 2 - 

Die Vorlage der folgenden Unterlagen (Original oder amtlich beglaubigt) ist erforderlich: 

 Geburtsurkunde  

 Lebenslauf (tabellarisch) 

 Amtliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „OB“, nicht älter als 

drei Monate). Das Führungszeugnis lassen Sie bitte an o.g. Adresse zusenden. 

 Nachweis über den Schulabschluss  

 Ärztliches Zeugnis (nicht älter als drei Monate) 

 ggf. Nachweise über die Physiotherapieausbildung (ggf. mit Zusatzqualifikation „sektorale 

Heilpraktikererlaubnis“) / Podologieausbildung oder Universitätszeugnis/-urkunde im 

Studiengang Psychologie 

 ggf. Nachweise über die Ernsthaftigkeit der Niederlassungsabsicht im Stadtgebiet Bamberg 

 

Die Überprüfung meiner Kenntnisse soll 

 im März 20          im Oktober 20        erfolgen. 

 nicht erfolgen, weil ich über ausreichend Fähigkeiten und Kenntnisse verfüge. 

(Die Begründung sowie die Nachweise sind diesem Antrag gesondert beigefügt). 

 

Mit der unten geleisteten Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und versichere meine 

Tätigkeit erstmalig im Stadtgebiet Bamberg auszuüben. Sofern mein amtlich gemeldeter Hauptwohnsitz 

nicht im Stadtgebiet Bamberg liegt, füge ich meinem Antrag eine beglaubigte Kopie meines 

Personalausweises und entsprechende Nachweise über die Ernsthaftigkeit meiner Niederlassungsabsicht 

im Stadtgebiet Bamberg bei (z.B. Kauf- oder Mietvertrag, Arbeitsvertrag; reine Absichtserklärungen sind 

nicht ausreichend). 

 

 

        
Ort, Datum Unterschrift  

 
 

Hinweise: 
 

Die Anmeldung zur Heilpraktikerüberprüfung beim Gesundheitsamt Bayreuth erfolgt – sofern Sie oben 
keinen Wunschtermin angegeben haben – immer zum nächstmöglichen Überprüfungstermin. Sofern das 
Kontingent an Prüfungsplätzen zum Anmeldezeitpunkt bereits ausgeschöpft sein sollte, erfolgt eine 
Vormerkung zum nächstmöglichen Prüfungstermin. Sie erhalten diesbezüglich direkte Rückmeldung vom 
Gesundheitsamt Bayreuth. Anmeldungen zur Frühjahrsprüfung im März sind jeweils vom 01.07. bis 
30.12. des Vorjahres möglich, Anmeldungen zur Herbstprüfung im Oktober jeweils vom 01.01. bis 30.06. 
desselben Jahres. Bitte beachten Sie, dass uns Ihre Antragsunterlagen spätestens fünf Werktage vor 
dem jeweiligen Fristende vollständig vorliegen müssen.  
 
Bei rein postalischer Antragstellung versenden Sie im eigenen Interesse bitte keine Originalunterlagen. 
 

Hinweis zum Datenschutz: 
 
Die Daten werden aufgrund und zum Zweck des Vollzugs des Heilpraktikergesetzes erhoben und 
verarbeitet. Nähere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen 
Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite 
der Stadt Bamberg, auf der die allgemeinen datenschutzrechtlichen Hinweise einschließlich der 
Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. 


